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Zentrenbudget 

Konzept und Förderrichtlinie zur Aktivierung privater 
Initiativen in Geschäftszentren 

Allgemeines 

Das Konzept und die Förderrichtlinie zur Aktivierung privater Initiativen in Geschäfts-

zentren – kurz „Zentrenbudget“, wurde 2011 eingerichtet (Session 3712/2011). 

Das Ziel des Zentrenbudgets ist die Unterstützung der lokalen Händlerinnen 

und Händler bei der Umsetzung der Ziele des Einzelhandels- und 

Zentrenkonzepts der Stadt Köln. Dieses Konzept dokumentiert die traditionell 

gut ausgeprägte Zentrenlandschaft und definiert Versorgungsschwerpunkte im 

Kölner Stadtgebiet. Die Geschäftszentren sind neben der Versorgung der 

Bürgerinnen und Bürger mit Gütern des kurz-, mittel und langfristigen Bedarfs 

Mittelpunkte der Kommunikation und des öffentlichen Lebens. Im Hinblick auf 

den demographischen Wandel kommt der wohnortnahen Versorgung der 

Bürgerinnen und Bürger zukünftig ein noch höherer Stellenwert zu. Die Analysen 

im Rahmen des Zentrenkonzeptes zeigen aber auch, dass einige der Kölner Ge-

schäftszentren – hier vor allem die kleinen Nahversorgungszentren sowie nach 

wie vor ein Teil der Kölner Bezirkszentren – funktionale Schwächen oder bereits 

ernsthafte Schädigungen aufweisen. Neben der konsequenten Standortplanung 

für Lebensmittel- und sonstigen zentrenrelevanten Einzelhandel im Rahmen der 

Bau- und Planungsgesetze zugunsten der zentralen Versorgungsbereiche sind 

hier zusätzlich und ergänzend Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der 

Geschäftszentren, sei es durch Verbesserung des Branchenmixes, durch 

abgestimmtes Marketing oder durch städtebauliche Maßnahmen, erforderlich. 

Zur Sicherung, Stärkung und Ergänzung der Kölner Geschäftszentren und Nah-

versorgungslagen gibt das städtische Einzelhandels- und Zentrenkonzept in den 

Zentrenpässen, Lageprofilen und Bezirkskapiteln diesbezüglich konkrete Hand-

lungsempfehlungen. Als Anreiz zur Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen 

oder vergleichbarer zentrenstärkender Maßnahmen durch die aktiven Gewerbe-
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treibenden und Eigentümerinnen und Eigentümer, hat die Stadt Köln bereits im 

Jahr 2011 das Zentrenbudget eingerichtet, das hiermit weiterentwickelt und 

angepasst wird. Es wird eingesetzt, um die Kölner Geschäftszentren und 

Nahversorgungslagen im Sinne des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes zu 

stabilisieren und zu stärken. 

Ziel ist, die Akteurinnen und Akteure vor Ort (Interessen- und Werbegemein-

schaft, Eigentümerinnen und Eigentümer, Bürgervereine, Aktionsgemeinschaf-

ten, etc.) bei der aktiven Standortentwicklung mittels einer kurzfristig bewilligten 

Anschubfinanzierung bei der Realisierung strukturwirksamer Maßnahmen zu un-

terstützen. 

Das Zentrenbudget darf nicht die Regelförderung beziehungsweise Regelfinan-

zierung von Maßnahmen ersetzen. Vorrangig sollen Maßnahmen und Ideen be-

zuschusst werden, um neue und zusätzliche Ideen und Maßnahmen mit Initial-

funktion oder Vorbildcharakter zu realisieren. 

Darüber hinaus ist es möglich, für etablierte Veranstaltungen, die zur Stärkung 

und Sicherung der Kölner Geschäftszentren und Nahversorgungslagen beitra-

gen, Zuschüsse zu erhalten. Hierzu zählen z. B. Straßenfeste und Weihnachts-

märkte. Mit jedem Antrag kann jedoch jeweils nur ein neuer Baustein der Veran-

staltung gefördert werden. 

Förderungsgegenstand 

Gefördert werden zeitlich und inhaltlich klar definierte Vorhaben, die den vorge-

nannten Zielen entsprechen. Förderfähige Maßnahmen können beispielsweise 

sein: 

• Aufbau einer Homepage, zum Beispiel zur Präsentation des Geschäftszent-

rums und zur Vernetzung der lokalen Akteurinnen und Akteure, 

• Gestaltung und/ oder Druckkosten für Marketingmaßnahmen (zum Beispiel 
Werbebroschüre, Einkaufsführer Nahversorgung, Plakate), 

• Machbarkeitsstudien für innovative Projekte (zum Beispiel alternative Nahver-

sorgungskonzepte), 
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• Moderation und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Steige- 

rung des Organisationsgrades der Händlerinnen und Händler sowie Eigentü- 

merinnen und Eigentümer, 

• Durchführung einer Umfrage der Passantinnen und Passanten beispielsweise 
zur Qualitätssicherung des Angebotes, 

• einmalige Events mit Initialfunktion zur Belebung des Geschäftszentrums, 

• kleinere Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum in Abstimmung mit 

den jeweiligen Fachämtern (zum Beispiel Pflanzaktionen, Begrünung, Auf- 

stellung von Informationstafeln). 

Die Zuschüsse sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

3 Art und Umfang der Mittel 

Die Finanzierung der Zuschüsse erfolgt mit Mitteln der Stadt Köln. 

Der maximale Zuschuss pro Antrag liegt bei einer Summe von 2.974 Euro 

brutto (2.499 Euro netto). Eine höhere Zuwendung ist nur in 

Ausnahmefällen bei besonderen strukturprägenden Maßnahmen sowie 

Maßnahmen mit Vorbildcharakter für weitere Zentren möglich. Der 

städtische Zuschuss beträgt maximal 50 Prozent der Gesamtkosten der 

Maßnahme, der Eigenanteil des Antragstellers liegt bei mindestens 50 

Prozent der Gesamtkosten der Maßnahme. Die Zuwendung wird 

zweckgebunden für die im Antrag dargestellten Kosten bewilligt. 
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4 Antragsberechtigung und Zuwendungsempfängerin bezie-
hungsweise Zuwendungsempfänger 

Antragstellerin und Antragsteller beziehungsweise Zuwendungsempfängerin und Zu-

wendungsempfänger können ausschließlich juristische Personen sein. Anträge von 

natürlichen Personen oder Einzelbetrieben können nicht berücksichtigt werden. 

5 Rechtsanspruch 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. Die jährlich 

zur Verfügung stehenden Mittel sind freiwillige Leistungen der Stadt Köln. 

6 Antragstellung und Prüf-/ Entscheidungsverfahren 

Ein Antrag auf Zuschüsse aus dem Zentrenbudget ist schriftlich mittels des An-

tragsformulars an die Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik, zu rich-

ten. Eine aussagekräftige Projektbeschreibung ist dem Antrag beizufügen. 

Die vollständigen Anträge müssen dem Amt für Stadtentwicklung und Statistik 

spätestens vier Wochen vor Projektbeginn vorliegen. 

Der Antrag muss Angaben zu Antragstellenden beinhalten, Zeitpunkt oder 

Zeitraum der Maßnahme sowie Ziele und Inhalte benennen, Nutzen und 

Auswirkungen für das Geschäftszentrum definieren und die Kosten und 

Finanzierung der Maßnahme detailliert darstellen (siehe Antragsformular). Der 

Antrag ist mit dem Ausstellungsdatum und der rechtsverbindlichen Unter- schrift 

der beziehungsweise des Antragstellenden zu versehen. 

Zuschüsse werden grundsätzlich nur für Einzelmaßnahmen gewährt. Es können 

Sachkosten investiver und nicht-investiver Art bezuschusst werden. 

Die Anträge werden durch das Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt 

Köln auf ihre Förderfähigkeit geprüft und nach pflichtgemäßem Ermessen im 

Rahmen des jährlich zur Verfügung stehenden Zentrenbudgets über die Gewäh-

rung von Zuschüssen entschieden. Eine Nichtübereinstimmung mit dem Konzept 
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zur Gewährung von Zuschüssen aus dem Zentrenbudget führt zum Ausschluss. 

Bei Überzeichnung des Programms durch gleichqualifizierte Maßnahmen ent-

scheidet der Eingang des Antrags beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik. 

Maßgebliche Voraussetzung für eine positive Entscheidung ist, dass die geplante 

Maßnahme den übergeordneten Zielen des Einzelhandels- und Zentrenkonzep-

tes der Stadt Köln entspricht und sich an den Handlungsempfehlungen für das 

jeweilige Zentrum orientiert. Darüber hinaus richtet sich die Entscheidung über 

die Bewilligung eines Zuschusses danach, ob das Vorhaben 

• die Nahversorgung in unterversorgten Bereichen stärkt (Priorität), 

• das Vorhaben eindeutig der Stärkung des jeweiligen Geschäftszentrums be-
ziehungsweise der Nahversorgungslage dient, 

• das Vorhaben die Organisationsstruktur der Akteursgemeinschaft fördert, 

• das Vorhaben der Profilierung/ dem Image des Geschäftszentrums dient, 

• das Vorhaben die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Geschäftszentrum 
erhöht, 

• oder das Vorhaben das Geschäftszentrum als Ort der Kommunikation und 
des Zusammenlebens im Stadtteil stärkt. 

Zudem muss das Vorhaben zeitnah durchgeführt werden. Mit dem Vorhaben darf 

vor der Bewilligung durch die Stadt Köln nicht begonnen werden. Die Projektmit-

tel werden ausschließlich zur beantragten Maßnahmenfinanzierung zur Verfü-

gung gestellt. 

Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahren, Aus- 
zahlungsbedingungen 

Die Antragstellenden erhalten von der Stadt Köln einen schrift- lichen 

Bewilligungsbescheid, der die Höhe des Zuschusses, den Zuwendungs- zweck, 

erforderliche Auflagen, den Rückforderungsvorbehalt bei nicht dem An- trag 

entsprechender Mittelverwendung beziehungsweise Nichteinhaltung der 

Zweckbindungsfrist und die Verpflichtung auf einen zu erstellenden Verwen-
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dungsnachweis enthält. Der Zuschuss wird nach positiver Prüfung eines Schluss-

verwendungsnachweises angewiesen. Er kann auch in Teilbeträgen nach Vor-

lage von entsprechenden Teilverwendungsnachweisen angewiesen werden. 

Zur Wahrung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist der 

Antragstellende verpflichtet einen Preisvergleich vorzunehmen. Hierzu muss er 

drei Anbieter schriftlich zur Angebotsabgabe auffordern oder einen 

Preisvergleich über, zum Beispiel, das Internet vornehmen und dies 

dokumentieren. Dieses Verfahren gilt für einen städtischen Zuschuss bis 

maximal 2.499 € (netto). 

Der Schlussverwendungsnachweis einschließlich Endbericht ist spätestens 

sechs Wochen nach Beendigung der Maßnahme an das Amt für Stadtentwick- 

lung und Statistik zu senden. Mit dem Nachweis müssen alle Vergabe-, Auftrags- 

, Rechnungs- und Einnahmeunterlagen im Original zur Prüfung bei der Stadt 

Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik eingereicht werden. Die antragsge- 

mäße Durchführung des Projektes ist ferner durch einen Endbericht zu dokumen- 

tieren. Sind die nachgewiesenen Kosten geringer als die mit dem Bewilligungs- 

bescheid anerkannten und bereitgestellten Kosten oder werden die Mittel nicht 

antragsgerecht verwendet, reduziert sich der Zuschuss entsprechend. Eine 

nachträgliche Erhöhung des Zuschusses bei Überschreitung der veranschlagten 

Kosten ist ausgeschlossen. 

8 Publizitätsvorschriften 

Bei Erstellung von Medien zur Publizität (Internet, Broschüren, Faltblätter, Post-

karten, Postern, Plakaten, Präsentationen, Hinweisschildern und Ähnliches) im 

Rahmen von Maßnahmen, die mit Mitteln des Zentrenbudgets bezuschusst wer-

den, ist stets das Logo der Stadt Köln zu platzieren. Die Vorlagen für die zu ver-

wendenden Logos werden von der Stadt Köln zur Verfügung gestellt. 

9 Prüfrecht der Stadt Köln 

Die Zuschussnehmerin beziehungsweise der Zuschussnehmer verpflichtet sich, 

der beziehungsweise dem Beauftragten der Stadt sowie des Rechnungsprü- 

fungsamtes auf Verlangen jederzeit die gesamte Buchführung nebst allen dafür 
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erforderlichen Unterlagen zwecks Nachprüfung vorzulegen und diesbezüglich 

Auskunft zu erteilen. 

10 Inkrafttreten 

Dieses Konzept tritt mit Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Köln in Kraft. 
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